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Erwägungen
E. 4
Dem Vertreter oder der Rekurrentin sei eine Entschädigung für den Auf- wand festzulegen.
E. 5
Es sei uns eine Ergänzungsfrist bis 5.2.21 [recte wohl: 5.2.2022] einzuräu- men wegen völliger Überlastung + Krankheit leider!" 2.2. Mit Vernehmlassung vom 19. Januar 2022 beantragte die Beschwerdegeg- nerin die Abweisung der Beschwerde.
- 3 - 2.3. Mit Verfügung vom 21. Januar 2022 lud der Instruktionsrichter die berufli- che Vorsorgeeinrichtung der Beschwerdeführerin bei, welche mit Schrei- ben vom 27. Januar 2022 auf eine Stellungnahme verzichtete. 2.4. Mit Eingabe vom 4. Februar 2022 nahm die Beschwerdeführerin Stellung zur Vernehmlassung der Beschwerdegegnerin und stellte ein Ausstands- gesuch mit folgendem Antrag: "Wir lehnen die Oberrichter der 4. Kammer wegen Befangenheit ab und ersuchen um Einsetzung von Richtern nicht aus den kt. zh bern oder ag, die noch nie weder mit meiner Ehefrau-Klientin oder mir zu tun hatten." 2.5. Mit Verfügung vom 18. Februar 2022 bewilligte der Instruktionsrichter der Beschwerdeführerin die unentgeltliche Rechtspflege für die Gerichtskos- ten. Das Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
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